
Gesund leben in der Werkstatt

Beachtung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

Reinigung und Desinfektion von Gerätschaften in der 

Atemschutzwerkstatt
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Verbindlichkeiten:

Rechtliche Grundlagen



§ 3  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
Grundpflichten des Unternehmers

Der Leiter einer Feuerwehr ist verpflichtet alle erforderlichen Maßnahmen 

des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die 

die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit 

beeinflussen.

§ 4  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
Allgemeine Grundsätze

Bei diesen Maßnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin 

und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Rechtliche Verbindlichkeiten



Abschnitt 2  Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
Gemeinsame Vorschriften für Arbeitsmittel

§ 3  Gefährdungsbeurteilung

§ 4  Anforderung an die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmitteln

§ 5  Explosionsgefährdete Bereiche

§ 6  Explosionsschutzdokument

§ 7  Anforderung an die Beschaffenheit der Arbeitsmittel

§ 8  Sonstige Schutzmaßnahmen

§ 9  Unterrichtung und Unterweisung

§ 10  Prüfung der Arbeitsmittel

§ 11  Aufzeichnungen

Rechtliche Verbindlichkeiten



Verbindlichkeiten:

Aus diesen absolut verbindlichen Forderungen des 

Arbeitsschutzgesetzes ergibt sich, dass u.a.

die Feuerwehrdienstvorschrift 7 ĂAtemschutzñ

entsprechende Anwendung findet.

Diese FwDV 7 verweist in Anlage 3 auf die 

Berufsgenossenschaftliche Regel

ĂBenutzung von Atemschutzgerªtenñ (DGUV Regel 112-190)

und dort auf Instandhaltungs- und Prüffristen.

Rechtliche Grundlagen



Verbindlichkeiten:

Die Anforderungen aus der DGUV Regel 112-190 werden für 

die Feuerwehren in der Berufsgenossenschaftlichen 

Information,

ĂWartung von Atemschutzgerªten f¿r die Feuerwehrenñ 

(DGUV Information 205-013), 

der vfdb-Richtlinie 0804 (zukünftig 0840 Anh. 02) 

konkretisiert.

Rechtliche Grundlagen



Verbindlichkeiten:

Diese DGUV Information 205-013 regelt in Punkt 1.1, 3.1 und 3.2 das 

Thema:

ĂReinigung und Desinfektion von Vollmasken, Pressluftatmern

und deren Lungenautomatenñ.

Demnach sind Atemschutzgeräte (Vollmaske, Grundgerät und deren 

Lungenautomaten nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu des-

infizieren und durch geeignete Prüfgeräte wieder Einsatzbereit zu 

prüfen.

Es sind nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verwenden, die der 

Hersteller in seiner Bedienungsanleitung zum Gerät aufgeführt hat.

Rechtliche Grundlagen



Materialschonende Reinigung von 

Atemschutzgeräten nach dem 

Gebrauch

Rechtliche Grundlagen



FwDV 7, Kap. 8:

Zum Instandhalten der Atemschutzgeräte einschließlich der Atem-

anschlüsse gehören das Reinigen, Desinfizieren und Wiederherstellen 

der Einsatzbereitschaft nach dem Gebrauch sowie die Prüfung durch 

einen

Atemschutzgerätewart nach festgelegten Fristen mit Mess- und Prüf-

geräten. 

Diese Arbeiten sind entsprechend der Gebrauchsanleitung der Hersteller 

durchzuführen. 

Atemschutzgeräte sind erst dann wieder einsatzbereit, nachdem sie 

geprüft und freigegeben sind.

Materialschonender Umgang



Erläuterung:

Wie bereits erwähnt verweist die FwDV 7 auf die DGUV Regel 112-190

und diese auf die DGUV Information 205-013.

Dort werden auch die Begriffe ĂGebrauchñ, ĂEinsatzñ und 

Ăautorisierte Personñ erlªutert und konkretisiert.

Gebrauch: jegliche Nutzung eines beatmeten Atem-

schutzgerätes

Einsatz: Gesamtzeit aller Maßnahmen und Tätigkeiten 

a.d.E.

Autorisierte Person: eine, vom jeweiligen Hersteller der Atemschutz-

geräte geschulte Person

Materialschonender Umgang



Herausforderungen:

Å Mit Einzug moderner Atemschutztechnik hat das Thema ĂReinigung 

und Desinfektionñeinen höheren Stellenwert bekommen.

Å Durch die heutigen Stoffe in den Brandrauchen, werden die 

Atemschutzgeräte bei der Brandbekämpfung in Gebäuden einem 

höheren Verschmutzungsgrad ausgesetzt.

Å Hersteller von Atemschutzgeräten und Hersteller von Reinigungs-

systemen entwickeln neue Reinigungssysteme mit befriedigendem   

Reinigungserfolg.

Geschlossene Systeme bieten den höchsten Schutz der Menschen, 

die bei der Reinigung Umgang mit den Geräten haben.

Materialschonender Umgang



Anorganische Brandgase

CO² Cl²
NOX

PH3 H²S

COHCN

COCl² HCl

NH3

Ruß

Organische 

Brandzersetzungsprodukte

Hinzugekommen: 

Á Fluor ïKältemittel in Fahrzeugen

Á Lithium-Ionen-Akkumulator

Ą Bildung von Flusssäure in Zersetzungsprodukten
Zusammenfassung workshop 6: Kontaminationsvermeidung Feuerwehr 

Dr. Dirk Taeger / Tim Pelzl -http://dguv.de/de/praevention/fachbereiche_dguv/fhb/veranstaltungen/dezember-

2016/index.jsp

Foto:www.kfv-nom.de

Belastung im Einsatz

http://dguv.de/de/praevention/fachbereiche_dguv/fhb/veranstaltungen/dezember-2016/index.jsp


Merkblatt Empfehlung für den Feuerwehreinsatz zur 

Einsatzhygiene bei Bränden 

Á Das Betreten von Aufenthalts- und Sozialräumen sowie Verlassen der Wache mit Ruß 

stark verschmutzter Dienstbekleidung ist nicht zulässig!

Bild: Feuerwehr Hamburg

Belastung im Einsatz
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Die ĂFeuerwehrenñ kommen im Einsatzdienst 

Á bei Bränden, 

Á der technischen Hilfe 

Á sowie bei Gefahrguteinsätzen

Á Übungs- Ausbildungsdiensten 

mit verschiedenen Gefahrstoffen in Berührung

Bei einer Aufnahme bzw. Kontamination können die Schädigungen von kurzzeitigem Hustenreiz, Schwindel und 

Übelkeit über Lungenschäden, Nervenschäden bis hin zu Krebs reichen. 

Um Gesundheitsschäden zu vermeiden ist die Umsetzung von 

Hygienemaßnahmen unabdingbar. 

http://www.ardmediathek.de/tv/BRISANT/Das-unerforschte-Krebsrisiko-von-Feuerwe/Das-Erste/Video?bcastId=2673662&documentId=43250038

Einsatzhygieneé.schon heute

http://www.ardmediathek.de/tv/BRISANT/Das-unerforschte-Krebsrisiko-von-Feuerwe/Das-Erste/Video?bcastId=2673662&documentId=43250038


INFORMATIONSBESCHAFFUNG

DGUV Information ĂMeine 

Feuerwehrschutzkleidung ïInformation für 

Einsatzkrªfteñ

ÅInformationsschrift richtet sich an die 

Benutzer von Feuerwehrschutzkleidung

http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche/fb-

fhb/documents/feuerwehrschutzkleidung.pdf

Einsatzhygieneé.schon heute

http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche/fb-fhb/documents/feuerwehrschutzkleidung.pdf


DGUV Information ĂMeine 

Feuerwehrschutzkleidung ïInformation für 

Einsatzkrªfteñ

Einsatzhygieneé.schon heute



Gerät

Produkt

Norm
(Standard)

Norm
(Standard)

Entwicklung

Aus der Norm 

Prüfung 

gegen  é. 

Anwendung 

Applikation

Anwendung 

ApplikationPrüfung 

gegen  é. 

ca. 25 Jahre

Wie hat sich der Pressluftatmer entwickelt?

Mensch

Gerät

Umfeld

Norm versus Applikation



Lagerung Einsatz Wartung Lagerung

Geräteträger

ca. 25 Jahre

Geräteträger

Schutz im Einsatz



Lagerung Einsatz Wartung Lagerung
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Schutz in der Werkstatt



https://vimeo.com/185643371

Nicht nur PSA


